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 Veröffentlicht am 27.02.1995

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

82/05 Lebensmittelrecht

Norm

AVG §1;

LMG 1975 §17 Abs4;

VwGG §42 Abs2 Z2;

Rechtssatz

Die dreimonatige Frist des § 17 Abs 4 LMG 1975 beginnt mit dem Einlangen der Anmeldung beim Bundesminister. Die

Berechtigung der Behörde zur Untersagung des angemeldeten Produktes endet aber, wenn der Anmelder die

Anmeldung zurückzieht oder durch eine Änderung zum Ausdruck bringt, daß nicht mehr die ursprüngliche, sondern

nur noch die abgeänderte Fassung der Anmeldung Gegenstand des Verfahrens sein soll. Im letzteren Fall fehlt dem

Bundesminister die Zuständigkeit zur Untersagung des Inverkehrbringens des ursprünglich angemeldeten Produktes;

es ist nur noch eine Untersagung des durch die Abänderung angemeldeten "neuen" Produktes innerhalb der aufgrund

der Abänderung neu in Gang gesetzten Untersagungsfrist zulässig.

Schlagworte

sachliche Zuständigkeit in einzelnen Angelegenheiten
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